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IN EIGENER SACHE

Bekanntmachung Erlaubnisverfahren
Az.: 6323
B e k a n n t m a c h u n g

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. Was-
sergesetzes (BayWG) und des Bayer. Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG);

Einleiten von Mischwasser im Ortsteil Burk in den Flinsbach 
durch die Gemeinde Burk

Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) 
beantragte die Burk unter Vorlage von Planunterlagen mit Sch-
reiben vom 25.10.2021 die Durchführung des wasserrechtli-
chen Verfahrens. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach prüfte 
die Antragsunterlagen am 17.12.2021 und erstellte ein Gutach-
ten.
Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden wasserrecht-
lichen Tatbeständen auszugehen. Es wird eingeleitet das
• Mischwasser im OT Burk in den Flinsbach
Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfahrens für 
die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG).
Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG i.V.m. Art. 
69 BayWG bekannt gemacht.

Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen Monat 
vom 07.02.2022 bis 07.03.2022 (einschließlich der genannten 
Tage) im Rathaus des Marktes Dentlein a.F. als Sitz der Verwal-
tungsgemeinschaft während der Dienststunden montags und 
dienstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr; mittwochs von 08.00 

Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr; donnerstags 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie frei-
tags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 21.03.2022 bei der Gemeinde Burk, 
Am Kirchplatz 4, 91596 Burk oder beim Landratsamt Ansbach 
- Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Einwendungen gegen 
das Vorhaben erheben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein.
Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendungen erho-
ben, werden diese in einem Termin erörtert, der noch mindes-
tens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. Die-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem 
Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten in dem ggf. notwendigen Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass

a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann,

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen sind.
Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhe-
bung von Einwendungen bzw. Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können nicht 
erstattet werden.

Burk , den 26.01.2022

Held
1. Bgm.
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Antrag auf Einrichtung 
von Übermittlungssperren
Öffentliche Bekanntmachung
Am 1. November 2015 ist das neue Bundesmeldegesetz (BMG) 
in Kraft getreten.
Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzuführende 
Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erhe-
ben. Die nach bisherigem Meldegesetz (MeldeG) bereits ein-
getragenen, schutzumfanggleichen Übermittlungssperren blei-
ben bestehen, so dass in diesem Fall kein Handlungsbedarf 
besteht.
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

- Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften (§ 42 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, 
die nicht derselben oder in keiner öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft sind, an die öffentlich rechtlichen Religions-
gemeinschaften der anderen Familienangehörigen. Familienan-
gehörige sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige 
Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder.
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

- Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr (§ 36 
Abs. 2 BMG) und (58 c Soldatengesetz)
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für Personalma-
nagement der Bundeswehr jährlich bis 31.03. Daten zu Perso-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden.

- Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, 
Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 
Abs.5 BMG)
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Grup-
pen von Wahlberechtigen, soweit für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter bestimmend ist.

- Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträ-
ger, Presse und Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen (§ 
50 Abs. 5 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, 
Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem Melderegister über 
Alters- und Ehejubiläen.
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch 
eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten.

- Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuch-
verlage für die Herausgabe von Adressbüchern (§ 50 Abs. 3 
BMG).
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchver-
lagen Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern verwendet werden. Der Widerspruch ist bei 
allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemel-
det ist, einzulegen.

Dentlein a. Forst, den 26.01.2022
VGem Dentlein
Meldebehörde

Amtliche Bekanntmachung 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Dentlein a.Forst
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Dentlein a.Forst hat am 20.12.2021 die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Satzung wurde mit 
Schreiben des Landratsamtes Ansbach vom 14.01.2022, Az.: 
941.04-0001/0001, rechtsaufsichtlich gewürdigt; sie enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Sie wird nachste-
hend veröffentlicht und damit amtlich bekanntgemacht (Art. 10 
Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO). 
Anschließend liegt der Haushaltsplan eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein a.F. 
(Rathausplatz 1, 91599 Dentlein a.Forst, Zi.Nr. 102) während 
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffent-
lich auf.

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein a.Forst (Landkreis 
Ansbach)
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 41, 42 
KommZG sowie der Art. 63 ff GO erlässt die Verwaltungsge-
meinschaft folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 858.080,- €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 49.327,- €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Jahr 2022 auf 649.428,- € festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitgliedsge-
meinden bemessen.
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maß-
gebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2021 auf 
4.706 Einwohner festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 138,00 € fest-
gesetzt.

Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,- € 
festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.
Dentlein a.Forst, den 21.01.2022            
gez.
B e c k
Gemeinschaftsvorsitzender
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Redaktionsschluss
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt erscheint am 
23.02.2022 Anzeigenschluss ist der 16.02.2022

Öffnungszeiten der Gemeinde Burk

Das Rathaus Burk bleibt vom
28.02.22 - 02.03.2022 geschlossen!

ANSONSTEN:
Montag  ...................................................... 16.00 - 18.00 Uhr
Dienstag  .............................................  keine Amtsstunden
Mittwoch  ...................................................... 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  .................................................. 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag  ............................................................. geschlossen
Termine mit dem Bürgermeister nur nach Vereinbarung.

Telefon- und Fax. Nr.
Telefon der Gemeindeverwaltung  ................ 09822/9989900
Fax:  ............................................................... 09822/9989909
Bauhof Gemeinde Burk   09822/9989905 oder 0160/1527747
Mail -Adresse:  ..........................  rathaus@gemeinde-burk.de
E- Mail-Adresse für Amtsblatt:
lydia.hummel@vg-dentlein.de

Verwaltungsgemeinschaft 
Dentlein am Forst
Tel. 09855/9799-0 Fax 09855/979940

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein
Montag bis Freitag  .....................................  08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch  .....................................................  14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag  .................................................  14.00 bis 18.00 Uhr

Notariat in 91717 Wassertrüdingen
Dr. Heike Stiebitz und Dr. Christian Vedder
info@notare-gunzenhausen.de
Tel. 09831/ 2578 oder 09832/9091
Fax 09832/449

Gemeinderatssitzung:
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, den 
09.02.2022 um 18.00 Uhr im Sportheim, Besprechungszimmer 
statt.

Funkalarmierung

Die nächste Funkalarmierung der FFW findet am 19.02.2022 
statt.

Wertstoffhof Öffnungszeiten
Jeden Samstag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöff-
net.
Größere Wertstoffmengen bitte mit zwei Personen und vor-
sortiert anliefern, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden!
„Der Landkreis Ansbach weist darauf hin, dass Sie auf dem 
Gelände des Wertstoffhofs Ihre Wertstoffe aus Sicherheitsgrün-
den nicht zerlegen dürfen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie 
Ihr Anliefergut bereits in zerlegter Form anliefern - damit der 
laufende Betrieb gewährleistet bleiben kann und es zu keinen 
Verzögerungen oder Gefährdungen kommt. Zudem ist es den 
Wertstoffhofmitarbeiter nicht gestattet, Ihnen beim Abladen der 
Wertstoffe behilflich zu sein. Bitte haben Sie Verständnis hierfür.
Neu: Fensterglas muss über die Restmülltonne entsorgt werden.
Bitte achten Sie weiterhin auf die Einhaltung des Mindestab-
standes von 1,5 m zu haushaltsfremden Personen.
FFP2-Maskenpflicht

Bauschuttannahme der Firma Graßmüller
Die Bauschuttannahme der Firma Graßmüller ist im Februar 
nach telefonischer Rücksprache unter 09855 / 97000 möglich.
Annahmeort: Zinselhof 3

Abfuhrpläne 2022
Di 01. Feb 2022 Gelber Sack
Do 03. Feb 2022 Biotonne
Fr 11. Feb 2022 Restabfalltonne
Mo 14. Feb 2022 Papiertonne
Do 17. Feb 2022 Biotonne
Fr 25. Feb 2022 Restabfalltonne

Schultafel zu verschenken
Der Start der Umbaumaßnahmen des Schulgebäudes zum Hort 
steht bevor. Eine der beiden Schultafeln wird nicht mehr benö-
tigt und ist zu verschenken. Bei Interesse bitte im Rathaus Burk 
melden. Selbstabbau und Abholung nach Rücksprache.

Widerrechtliche Baumfällung
Wir weisen darauf hin, dass es nicht gestattet ist auf kommuna-
lem Grund Bäume zu fällen oder zurück zu schneiden. Sollten 
Bäume oder Hecken eine Zufahrt o. ä. behindern, dann wen-
den Sie sich bitte ans Rathaus. Jede ungenehmigte Rodung 
wird zur Anzeige gebracht.

Altmühlland A6

ILE-Zweckverband ILE Altmühlland A6
Regionalbudget
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen 
für Kleinprojekte

Der ILE-Zusammenschluss Zweckverband Altmühlland A6 hat 
für das Jahr 2022 beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 
Mittelfranken in Ansbach die Förderung eines Regionalbud-
gets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung 
(FinR-LE) in Höhe von 90.000,00 EUR beantragt. Aufgrund 
der Zuschussbewilligung vom 5. Januar 2022 durch das ALE 
erfolgt nun die Förderung nach den Bestimmungen der Maß-
nahme 9.0 Regionalbudget im Förderbereich 1 „Integrierte 
Ländliche Entwicklung“ (ILE) des Rahmenplans der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ (GAK) in der jeweils geltenden Fassung.
Der ILE- Zweckverband Altmühlland A6 ruft unter dem Vorbe-
halt der Bewilligung durch das ALE und unter Berücksichtigung 
der nachfolgend genannten Bedingungen zur Einreichung 
von Förderanfragen für Kleinprojekte im Rahmen des Regio-
nalbudgets auf.
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Berücksichtigung der im privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) 
festgelegten maximalen Zuwendung. Kleinprojekte mit einem 
Zuwendungsbedarf unter 500 EUR werden nicht gefördert.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus 
anderen Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht 
ausgeschlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zuschüsse 
und Förderdarlehen) darf jedoch bei öffentlichen und gemein-
schaftlichen Maßnahmen 90 %, bei privaten Maßnahmen 80 % 
der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten. Eine 
zusätzliche Förderung über die FinR-LE oder die Dorferneu-
erungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen Dorfentwick-
lungsprogramms (DorfR) ist nicht erlaubt.
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 
Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget 
können Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und 
im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl 
der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das 
sich aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte
1 Konformität des Projekts mit dem 

Entwicklungskonzept und Hand-
lungszielen des ILEKs

4

2 Überörtliche, bzw. lokale Ausstrah-
lung

3

3 Alleinstellungsmerkmal und/oder 
Innovationsgehalt

2

4 Parzipatorischer Ansatz 2
5 Nachhaltigkeit 3
6 Gemeinnützigkeit 2

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten 
Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte 
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrecht-
licher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Zweck-
verband Altmühlland A6 und dem Träger des ausgewählten 
Kleinprojekts geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten 
geregelt werden.

Termine:
- Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 31.03.2022
- Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen 
Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des Durchfüh-
rungsnachweises): 01.10.2022

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit 
ergänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser 
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser (Link: Ländliche Entwicklung à Regionalbudget) 
zur Verfügung.
Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses.
Koordinationsstelle Altmühlland A6, Hilsbach 11, 91589 Aurach
fuchs.hilsbach@t-online.de
Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: Barbara Fuchs 
Mobil: 0160 8237923

Die VG-Kasse gibt bekannt:
Am 15.02.2022 ist für das 1. Quartal die Grundsteuer und 
Gewerbesteuer des Jahres 2022 fällig.
Bürger, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, 
werden gebeten, die Beträge der zuletzt bekannt gegebenen 
Bescheide auf eines der gemeindlichen Konten zu überweisen.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung 
von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich 

der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und leben-
diger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerstän-
den,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landes-
planung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, 
Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln.
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtaus-
gaben 20.000 EUR nicht übersteigen. Hierbei handelt es sich 
um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den Zweck der 
Förderung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben eines Pro-
jekts diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. Andern-
falls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet 
werden. In einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag ein-
gereicht werden. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschrei-
tung der förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.
Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit 
deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnah-
menbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbind-
lichen Willenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch 
der Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag ein 
eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes Rück-
trittsrecht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung enthält oder unter einer aufschiebenden oder 
auflösenden Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der 
beantragten Zuwendung geschlossen wird.
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Ver-
trägen, die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (ein-
schließlich der Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei 
Baumaßnahmen gelten dementsprechend Planungsaufträge 
bis einschließlich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersu-
chungen und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, 
es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. Auch 
das Herrichten des Grundstücks (z.B. Planieren) gilt nicht als 
Beginn des Vorhabens, wenn die Auftragsvergabe hierfür von 
den weiteren Vergaben getrennt werden kann.
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe Gewerbe) zu beachten.
Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise Kleinpro-
jekte zur

a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,

b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,

c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevöl-
kerung,

e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten Inf-
rastrukturmaßnahmen,

f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der länd-
lichen Bevölkerung.
Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt wer-
den, dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 
01.10.2022 vorgelegt werden kann.
Zuwendungs- und Antragsberechtigte:

a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,

b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als 
Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsäch-
lich entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich 
Umsatzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 
80 % bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter 

He r z i g e ge b u r t s-An z e i g e n: 
w w w.w i t t i c H.d e
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fes und sauberes Obst veredelt sie gemeinsam mit Ehemann 
Günter zu Bränden und Likören. Unter anderem Äpfel, Birnen, 
Kirschen, Mirabellen und Zwetschgen kommen dafür von den 
eigenen Streuobstwiesen mit rund 250 Bäumen. Anlässlich des 
Tags des deutschen Apfels, der am 11. Januar bundesweit 
gefeiert wird, hat Landrat Dr. Jürgen Ludwig die Obstbrenne-
rei besucht und die Bedeutung von heimischem Obst unterstri-
chen.
„Streuobstwiesen gehören bei uns wie Teiche und Weiher zum 
Landschaftsbild. Sie sind zudem wichtiger Lieferant von qua-
litativ hochwertigen regionalen Lebensmitteln. Säfte, Brände, 
Liköre und vieles weitere mehr wird in der Region direkt ver-
marktet und kommt somit frisch und auf schnellem Wege zum 
Kunden“, betonte der Landrat.
Dabei verarbeitet Familie Uhlmann nicht allein das eigene 
Obst, sondern nimmt auch fertige Maische, also das vergorene 
Obst, an. Die Kunden können dann den Brand aus dem eige-
nen Obst mit nach Hause nehmen. Rund 130 solcher „Stoffbe-
sitzer“, wie es im Fachjargon heißt, arbeiten auf diese Weise mit 
der Obstbrennerei zusammen.
Die Brennprozedur dauert in der Regel etwa zweieinhalb Stun-
den, wie Günter Uhlmann beim Ortstermin erklärte. Im mit Holz 
befeuerten Brennkessel folgt alles dem Spiel der Temperatu-
ren. Alkohol verdampft aus der Brennblase, wird abgekühlt und 
kondensiert. „Je sauberer die Maische ist, desto besser wird 
der Brand“, berichtete Uhlmann.
Andrea Denzinger, Regionalmanagerin am Landratsamt Ans-
bach, betonte, dass regionale Produkte und deren Vermark-
tung künftig noch stärker als bisher in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Geplant sind zum Beispiel runde Tische mit Vermark-
tungsinitiativen und Direktvermarktern und eine Neuauflage der 
Direktvermarkterkarte im praktischen Kreditkartenformat.
Stefan Ultsch, Bürgermeister von Wassertrüdingen sowie Vor-
sitzender der Interessengemeinschaft und des Vereins „Frän-
kische Moststraße“, lobte die Direktvermarkter. Er rief Bürger 
dazu auf, auch selbst Streuobst zu ernten, wenn dies beispiels-
weise durch Markierungen mit gelben Bändern erlaubt sei.
Arbergs Bürgermeister Jürgen Nägelein berichtete, dass es 
im Ortsteil Großlellenfeld gleich zwei Brennereien gebe. Streu-
obstwiesen seien der Marktgemeinde sehr wichtig. Um die 
Bedeutung von heimischem Obst zu unterstreichen, schenke 
er jedem Erstklässer einen Baum, berichtete der Bürgermeister.

Besuch bei der Obstbrennerei (von links): Die Inhaber Günter 
und Regina Uhlmann, Apfelkönigin Anna Sauber, Bürgermeis-
ter Jürgen Nägelein (Arberg), Bürgermeister Stefan Ultsch 
(Wassertrüdingen), Vorsitzender der Interessengemeinschaft 
und des Vereins „Fränkische Moststraße“, Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig und Lena Deffner von der „Fränkischen Moststraße“.
 Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Das Glatteis kommt
Viele Sturzunfälle durch Glatteis und Schnee stehen bevor.
Bereits jetzt gibt es Nächte mit Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt. Damit einher gehen auch viele Sturzunfälle durch 
Eis- und Schneeglätte, wie die Unfallstatistiken der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau der ver-
gangenen Jahre zeigen.

Hundekot von freilaufenden Hunden
Hundekot in Wiesen gefährden andere Tiere, es kann sogar zu 
Frühgeburten kommen.
Wir appellieren daher an alle Hundehalter, das Freiumherlaufen 
von Hunden zu unterbinden und beim Ausführen der Hunde 
darauf zu achten, dass Wiesen, aber auch Gehwege, nicht ver-
unreinigt werden. Bitte beseitigen Sie die Hinterlassenschaften 
Ihrer Tiere und benutzen Sie dafür die aufgestellten Hundekot-
behälter.
Ihre Mitbürger werden dies danken.

Einrichtung eines tierärztlichen 
Notdienstes für die Wochenenden
www.tierarztnotdienst-mittelfranken.de

Region Hesselberg
Unterstützen Sie uns mit Ihrer   
Meinung!

Für die erneute Bewerbung als „Lokale Aktionsgruppe“ (LAG) 
im europäischen Förderprogramm LEADER erstellt die Region 
Hesselberg zurzeit einen neuen Förderantrag - die sogenannte 
„Lokale Entwicklungsstrategie“ (LES). Hierzu benötigen wir Ihre 
Unterstützung! Durch Ihre Teilnahme an dieser zirka 10-minü-
tigen Umfrage helfen Sie uns, den Handlungsbedarf in unse-
rer Region besser einzuschätzen und die fördertechnischen 
Grundlagen für die Umsetzung entsprechender Projekte zu 
schaffen.
Die Umfrage finden Sie unter folgendem Link, über den unten-
stehenden QR-Code oder auf unserer Internetseite www.lag-
hesselberg.de:
https://www.umfrageonline.com/c/3gfj4yxc
Ihre Unterstützung ist sehr wertvoll für uns - herzlichen Dank für 
Ihre Zeit und Mühe!

Online-Veranstaltung 
„Gelungener Start mit Baby“
Das Gesundheitsamt/Schwangerenberatungsstelle Dinkelsbühl 
lädt am Dienstag 22.02.2022, 18.00 Uhr, online zu einem kos-
tenlosen Informationsabend für werdende Eltern ein.
Von Frau Julia Fälschle, Sozialpädagogin Bachelor of Arts der 
staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschafts-
fragen am Gesundheitsamt erhalten Sie praktische Tipps und 
nützliche Informationen für einen gelassenen Start ins Familien-
leben. Dabei geht es unter anderem um folgende Themen:
- Wie wird die erste Zeit mit Baby?
- Was ist Bindung und wie gelingt sie?
- Was können Sie tun, wenn das Baby viel schreit und wenig 
schläft?
Anmeldung erforderlich: Tel.: 09851/3052 in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr oder per E-Mail: 
gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Feines aus heimischen Äpfeln
Regina Uhlmanns liebster Apfel ist die Sorte Boskop. „Er reift 
sehr lange und bildet ein schönes Aroma aus.“ Regina Uhl-
mann, Inhaberin einer Obstbrennerei in Großlellenfeld (Markt 
Arberg), achtet für ihre Produkte sehr auf gute Qualität. Rei-
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07.08. – 14.08.2022
„Räuberschreck im Pfünzer Eck“ für Kinder von 7 – 9 
Jahren
im Jugendhaus Schloss Pfünz im Altmühltal

07.08. – 14.08.2022
„Forschercamp“ für Kinder von 10 – 13 Jahren
in der Jugendherberge in Eichstätt

13.08. – 20.08.2022
„Harry Potter“ für Kinder von 10 – 13 Jahren
in der Jugendherberge in Pottenstein

Die Kinder werden von pädagogisch geschulten Mitarbeitern 
betreut.
Das Freizeitprogramm enthält sowohl aktivierende Unterneh-
mungen als auch Angebote der Ruhe und Entspannung.
Nähere Informationen unter www.caritas-freizeiten.de und Tel. 
09825/923880.

S-Bahnstation Petersaurach-Nord
Jeder kennt sie, keiner mag sie: Die oft nervenzehrende Suche 
nach einem Parkplatz. Mit einem Pilotprojekt im Landkreis Ans-
bach arbeitet der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) 
daran, freie Parkplätze sichtbarer und den Umstieg auf öffentli-
che Verkehrsmittel wie die S-Bahn einfacher zu machen.
„In einem ersten Schritt wurde die P+R-Anlage an der S-Bahn-
station Petersaurach-Nord mit Kamerasensoren ausgestattet, 
um die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge anonym zu erfassen“, 
erklärt Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Andreas Mäder, Geschäfts-
führer des VGN, ergänzt: „Das System ermittelt in Echtzeit, wie 
viele freie Parkplätze vorhanden sind. Diese Information steht 
dann für verschiedene Auskunftssysteme zur Verfügung.“
Schon jetzt werden die Daten von Petersaurach-Nord für eine 
digitale Anzeigetafel an der Bundesstraße 14 in Richtung Nürn-
berg genutzt. Diese gibt Auskunft, wie viele Parkplätze aktuell 
an der Station Petersaurach-Nord frei sind. Damit soll nicht nur 
der Umstieg auf die S-Bahn erleichtert werden. Martin Huber, 
Geschäftsleiter der Gemeinde Petersaurach, rechnet auch ins-
gesamt mit weniger Parksuchverkehr und weniger „wildem Par-
ken“. Und wer ursprünglich mit dem Auto in die Stadt fahren 
wollte, überlegt sich auf diese Art und Weise kurzfristig even-
tuell doch, auf das öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das 
spart Kohlendioxid ein und entlastet die Innenstädte.
Der VGN will die Informationsmöglichkeiten demnächst erwei-
tern. Zukünftig können sich Fahrgäste bei Fahrplanauskünf-
ten auf der VGN-Website www.vgn.de sowie in der App „VGN 
Fahrplan & Tickets“ ihre Verbindungen unter Einbeziehung 
freier P+R-Stellplätze anzeigen lassen. Sukzessive werden 
dann alle 130 P+R-Anlagen im Gebiet des VGN einbezogen. 
Wenn keine Echtzeit-Daten ermittelt werden, wird die Bele-
gung der Plätze anhand vorhandener Zähldaten prognostiziert, 
erklärt VGN-Geschäftsführer Mäder. Für die Zukunft ist geplant, 
die freien P+R-Plätze auch auf den Navigationsgeräten in den 
Autos anzuzeigen.
„In dieser Pilotphase kann die Technik vor Ort getestet werden“, 
betont Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Das Projekt, an dem auch 
der Landkreis Fürth mit dem Bahnhof Roßtal und neben dem 
VGN auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) 
teilnehmen, wird vom Freistaat Bayern gefördert. Letztlich soll 
geprüft werden, ob das System auf ganz Bayern ausgeweitet 
werden kann.
Für das Projekt „P+R 4.0“ in Petersaurach werden rund 32.500 
Euro investiert, größtenteils vom Freistaat Bayern. Der Land-
kreis übernimmt rund 6.500 Euro und die jährlichen Wartungs-
kosten in Höhe von rund 500 Euro. Die Gemeinde Petersaurach 
ist für die Stellplätze und deren Detektion zuständig. „Es geht 
darum, möglichst viel Verkehr vom Pkw auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu lenken. Für die Verkehrswende und mehr Klima-
schutz nutzen wir auch die Möglichkeiten der Digitalisierung“, 
so Landrat Dr. Jürgen Ludwig abschließend.

Seien Sie vorbereitet. Das Schuhwerk muss an die Wetter-
verhältnisse angepasst werden.
Knöchelhohe Schuhe mit einer griffigen und rutschhemmenden 
Sohle sind ab jetzt Pflicht. Die Billig- Gartenschuhe aus Plastik 
und die Sandalen sind im Außenbereich tabu.
Um vorbereitet zu sein, ist es wichtig, bereits jetzt Streusalz 
zu beschaffen und bereit zu stellen. Sind das Glatteis und der 
Schnee erst einmal vorhanden, kann eine Nachbeschaffung zu 
spät sein. Es muss präventiv gehandelt werden.
Mit diesen einfachen Maßnahmen kann die Sturzgefahr erheb-
lich reduziert werden. Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft r appelliert an alle: Beugen Sie vor. Streuen Sie rechtzei-
tig und großzügig bei Eis- und Schneeglätte.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Berufsgenossenschaft: 
Für Niederbayern und Oberpfalz: Dagmar Kühl, Tel. 0561/785 
13631; für Schwaben und Oberbayern: Rita Kanjo; Tel. 
0561/785 13172; für Franken: Marianne Schön, Tel. 0561/785 
13480.

Durchbruchgefahr bei Asbestdächern
Tragfähigkeit für Vögel ausreichend, für Menschen nicht
Mehrmals im Jahr erreicht die Berufsgenossenschaft die Mittei-
lung, dass ein Mensch durch ein Dach, das mit Asbestplatten 
gedeckt ist, durchgebrochen und abgestürzt ist. Die durchbre-
chenden abstürzenden Personen sterben, sind querschnitts-
gelähmt oder erleiden komplexe Knochenbrüche und innere 
Verletzungen (= Polytrauma). Auch für die Angehörigen sind 
mit diesem einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit tiefe 
Einschnitte verbunden.
Meist denken die Betreffenden: „Wenn ich mich entlang der 
Lattung oder der Balken bewege, kann mir nichts passieren“. 
Aber ein kleiner Tritt daneben reicht aus, um das Durchbrechen 
auszulösen.
Dabei gibt es aufgrund des häufigen Unfallgeschehens genaue 
Vorschriften, wie diese Abstürze zu verhindern sind: Wellplat-
tendächer dürfen nur auf besonderen Lauf- und Arbeitsstegen 
betreten werden, welche eine Mindestbreite von 50 cm haben 
müssen. Sie müssen gegen Verschieben und Abrutschen gesi-
chert werden und bei Dachneigungen über 11° Stege mit Tritt-
leisten, bei Neigungen über 30° mit Stufen versehen sein.
Diese Maßnahme allein verhindert natürlich nicht, dass man bei 
einem Tritt daneben in die Tiefe stürzen kann. Deswegen sind 
zusätzlich Auffangeinrichtungen, z. B. Fangnetze, für den Sturz 
ins Gebäude, und Absturzsicherungen an den Seiten und an 
der Traufe unerlässlich.
Eine zusätzliche Gefahr geht von Lichtplatten aus: Mit der Zeit 
werden sie vergilbt und vermoost, passen sich farblich den 
Asbestplatten an und werden nicht gleich erkannt. Diese Plat-
ten bieten noch einen weitaus geringeren Schutz gegen das 
Durchbrechen.
Alle Arbeiten an Asbestdächern mit möglichem Kontakt zu 
krebserzeugenden Asbestfasern sind in Deutschland übrigens 
genau geregelt, und zwar durch die so genannte TRGS 519 
(Technische Regel für Gefahrstoffe). In den allermeisten Fäl-
len darf nur sach- und fachkundiges Personal diese Arbeiten 
durchführen, Landwirte und ihre Angehörigen zählen im Allge-
meinen nicht dazu.
Gernot Sühler

Sommerfreizeiten für Kinder 
von 7 – 13 Jahren
Die Caritas-Kreisstelle Herrieden bietet in den Sommerferien 
wieder verschiedene Freizeiten an.

30.07. – 06.08.2022
„Die Schule der magischen Tiere“ für Kinder von 8 – 11 
Jahren
in der Jugendherberge in Eichstätt

30.07. – 06.08.2022
„Per Anhalter durch die Galaxy“ für Kinder von 9 – 13 
Jahren
im Jugendhaus Schloss Pfünz im Altmühltal

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .
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Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin nur die ausgehen-
den Schreiben und Bescheide des Bauamtes maßgeblich und 
rechtlich bindend sind. Die Auskunft dient vorrangig als Infor-
mationsquelle zum aktuellen Sachstand des Bauverfahrens.

Online-Veranstaltung 
„Von der Milchnahrung zum Brei“
Das Gesundheitsamt/Schwangerenberatungsstelle Dinkels-
bühl lädt am Dienstag 15.02.2022 in der Zeit von 9:30 Uhr bis 
11:00 Uhr zu einem kostenlosen Online-Seminar für junge 
Eltern ein.
Frau Ulrike Krömer, Oecotrophologin der AOK gibt für den 3. – 
5. Lebensmonat wertvolle Tipps. Dabei geht es unter anderem 
um folgende Themen:
- Ab welchem Zeitpunkt sollte man mit der Beikost beginnen?
- Welche Breie sind empfehlenswert?
- Wie kann ich diese selbst zubereiten?
Anmeldung erforderlich: Tel.: 09851/3052 in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr oder per   
E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Start der Online-Auskunft 
für Bauherren zum 1. Januar 2022
Im Rahmen der Digitalisierung des Bauamtes bietet das Land-
ratsamt Ansbach den Bürgerinnen und Bürgern an, sich bei 
Bauanträgen und Anträgen auf Vorbescheide, die ab dem 01. 
Januar 2022 im Landratsamt Ansbach eingehen, auf elektro-
nischem Wege digital über den aktuellen Bearbeitungsstand 
des jeweiligen Bauverfahrens informieren zu können. Bauher-
ren haben damit die Möglichkeit, sich unabhängig von den 
Öffnungszeiten des Landratsamtes bequem von zu Hause aus 
tagesaktuell zu informieren.
Auf der neuen digitalen Auskunftsplattform wird dargestellt, 
inwieweit die von den Bauherren vorgelegten Unterlagen voll-
ständig sind, welche Träger öffentlicher Belange zu welchem 
Zeitpunkt beteiligt wurden und ob bereits eine Stellungnahme 
von den Trägern öffentlicher Belange zurückgekommen ist, 
beziehungsweise welche noch ausstehen.
Im Rahmen der Eingangsbestätigung für das jeweilige Bauver-
fahren erhalten die Bauherren eine Kennung, mit der sie sich 
bei der Online Bauherren-Auskunft anmelden können. Diese ist 
unter www.landkreis-ansbach.de zu finden.

Teilhaben 

am Leben -  

Weil es Ihr                    

Recht ist!

Eine für Alle  -  
die EUTB® Ansbach
Beratung für Menschen  
mit Behinderung  
und Angehörige  
in Stadt und Landkreis Ansbach

   

           Ansbach
im TREFFPUNKT Lebenshilfe
Karlstr. 7, 91522 Ansbach
T 0981 977 758 50 

eutb@eutb-ansbach.de
www.eutb-ansbach.de

Mo:  10:00-15:00 Uhr
Di:  13:00-17:00 Uhr
Mi:  13:00-17:00 Uhr
Do:  10:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
Fr:  10:00-15:00 Uhr

Außensprechtage

Beratungsraum der Stadt Rothenburg
Grüner Markt 1 (EG)
91541 Rothenburg ob der Tauber

KiM Kinder- und Familienzentrum
Am Bleichwasen 1
91555 Feuchtwangen

Terminvereinbarung über die EUTB® Ansbach 
per Telefon oder E-Mail. Unsere Beratungs- 
stellen sind barrierefrei. 
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Mit dem Feuchtwanger Familienprojekt wird im Dekanat Feucht-
wangen ein Schwerpunkt auf die Familienarbeit gesetzt. „Alle 
Generationen sollen mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Stär-
ken und Lebensthemen erreicht werden“, sagte Projektleiterin 
Eva Zein in ihren Dankesworten. Mit der finanziellen Unterstüt-
zung des Bürgermeisterchores konnte unter anderem die digi-
tale Veranstaltung für Frauen in Familienverantwortung („Prime 
Time für mich“) umgesetzt werden und auch zu Weihnachten 
wird es wieder eine Aktion für alleinstehende Menschen geben, 
kündigte Eva Zein an.
Der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach besteht seit 32 
Jahren. Mit den aktuellen Spenden habe man bisher insgesamt 
knapp 180.000 Euro an Vereine und Institutionen ausgereicht, 
berichtete Klaus Miosga.

Online-Veranstaltung 
für „Werdende Eltern“
Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschafts-
fragen am Landratsamt Ansbach/Gesundheitsamt Dinkelsbühl 
und die Ernährungsberatungsstelle der AOK Dinkelsbühl laden 
am Dienstag den 08.02.2022 um 18.00 Uhr zu einem kostenlo-
sen Informationsabend für werdende Eltern ein.

Bürgermeisterchor im 
Landkreis Ansbach spendet 2000 Euro
Mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt der Bür-
germeisterchor im Landkreis Ansbach die Nachbarschaftshilfe 
„Hand in Hand Schillingsfürst“ und das „Feuchtwanger Fami-
lienprojekt – Generationen verbinden“. „Wir wollen Menschen, 
die etwas Besonderes leisten, mit unserer Spende unterstüt-
zen“, sagte Kreisrat Klaus Miosga, Vorsitzender des Bürger-
meisterchores. Die Spenden-Vorschläge kamen von den Bür-
germeistern Michael Trzybinski (Schillingsfürst) und Patrick Ruh 
(Feuchtwangen) und wurden vom Verein einstimmig gebilligt. 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig, der selbst förderndes Mitglied ist, 
dankte dem Bürgermeisterchor, „der in einer schwierigen Zeit 
seine soziale Mission weiterverfolgt“.
Die Aktiven der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand Schil-
lingsfürst“ unterstützen ihre Mitbürger mit Fahrten zu Einkäu-
fen, Arztbesuchen oder Impfterminen. Sie nehmen sich Zeit 
zum Zuhören, begleiten bei Spaziergängen und unterstützen 
bei täglichen Erledigungen. In der Vorweihnachtszeit werden 
auch Mützen, Stirnbänder, Schals, Strümpfe und vieles mehr 
gestrickt, berichteten erste Vorsitzende Irene Becker und Stell-
vertreterin Erika Genthner, als sie sich für die Spende bedank-
ten.
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Ansbach Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin Ernährung 
und Gestaltung)
• ONLINE Praxisveranstaltung Ess-Bar - schnell, frisch und 

ein Genuss Samstag 19.02.22 9:00 - 12:00 Uhr
• ONLINE Praxisveranstaltung One-Pot-Gerichte - so sparst 

Du Zeit und Geld! Freitag 04.03.22 19:00 - 22:00 Uhr
• (ONLINE) Praxisveranstaltung Familiytime!! 1, 2, 3 und Du 

bist dabei - Gemeinsam kochen – gemeinsam genießen 
im Frühling Kooperation mit KoKi Stadt Ansbach Freitag 
11.03.22, 19:00 - 22:00 Uhr

• ONLINE Praxisveranstaltung Geschmacksexpert*innen an 
die Front – super schnell, super frisch und super Genuss! 
Freitag 26.03.22, 19:00 - 22:00 Uhr

Online Bewegungskurs Beate Strauß ((Physiotherapeutin 
und Heilpraktikerin)
• ONLINE Praxisveranstaltungen Bewegte Tage – mein Kind 

kann schon so viel! Mit Bewegung zu Liedern und Finger-
spielen für einen Wintertag Donnerstag 27.01.22 17:00 - 
18:30 Uhr und Freitag 28.01.22 9:00 – 10:30 Uhr

Anmeldung
Bis 5 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbildung.bayern.de.
Kontakt: Margit.Hanselmann@aelf-an.bayern.de
Telefon 0981 8908-2030 (Sofia Schuster nur vormittags)

Theresien-Gymnasium
„Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ans-
bach, Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissenschaftli-
ches Gymnasium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, 
veranstaltet einen

„Tag der offenen Tür“
am Freitag, 11. März 2022, 

 in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Wir führen in Klein-
gruppen durch unsere Räume und bieten Ihren Kindern ein 
kleines Begleitprogramm. Die Schulleitung steht zur Beratung 
zur Verfügung. Weiterhin informieren wir über unser erfolgrei-
ches Projekt „Bläserklasse“, den offenen Ganztagszug und 
unsere Tablet-Klassen.
Bei Bedarf werden zusätzliche Termine angeboten werden. 
Bitte informieren Sie sich hierzu auf der Homepage der Schule.
gez.
R. Frisch
Oberstudiendirektor

Schulanmeldung 2022/23
Für alle Kinder, die bis 30. September 2022 sechs Jahre alt 
sein werden, also bis spätestens 30. September 2016 geboren 
sind, findet voraussichtlich am

Dienstag, 8. März 2022 um 14.30 Uhr
die Schulanmeldung in der Grundschule Wieseth statt.
Bitte achten Sie unbedingt auf unserer Homepage: www.grundschule-
wieseth.de auf evtl. Terminänderungen bedingt durch vorgeschrie-
bene Hygienemaßnahmen durch die aktuelle Pandemie.
Falls die körperliche, geistige oder sprachliche Entwicklung 
einen erfolgreichen Schulbesuch nicht erwarten lässt, kann 
die Schulaufnahme erst nach einer Überprüfung erfolgen. Eine 
Zurückstellung ist nach einem entsprechenden Test durch die 
Beratungslehrkraft möglich.
Im Vorjahr zurückgestellte Kinder sind anzumelden.   
Der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.

Themen:
Welche finanziellen und sozialen Hilfen gibt es für Schwangere 
und junge Familien? Was darf ich in der Schwangerschaft und 
Stillzeit noch essen? Worauf sollte ich verzichten? Wie lagere 
und trage ich mein Kind richtig?

Referenten:
Ulrike Krömer, Oecotrophologin der AOK
Julia Fälschle, Sozialpädagogin Bachelor of Arts am Gesund-
heitsamt Martina Hartmann, Diplom Sozialpädagogin (FH) am 
Gesundheitsamt
Anmeldung erforderlich: Tel.: 09851/3052 in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@land-
ratsamt-ansbach.de

„Regional Studieren 2022“
„Regional Studieren“, so der Titel der zwei Online-Infoveranstal-
tungen am Dienstag, 15. Februar 2022 und am Donnerstag, 17. 
Februar 2022 von jeweils 13:30 bis 16:00 Uhr. Interessierte 
junge Menschen haben an diesen zwei Nachmittagen die Mög-
lichkeit, online alle wichtigen Informationen rund um das Stu-
dium in der Region zu erfahren. Das Live-Online-Format ermög-
licht den direkten Kontakt zwischen Schülern und 
Hochschulvertretern. Organisiert vom Regionalmanagement 
des Landkreises Ansbach stellen sich die sechs Hochschulen 
aus der Region, die Hochschulen Ansbach, Treuchtlingen und 
Weihenstephan-Triesdorf, die Evangelische und die Technische 
Hochschule aus Nürnberg sowie die Universität Eichstätt-Ingol-
stadt nacheinander vor. Das genaue Zeitfenster findet man 

unter: www.regional-studieren.de. Unter die-
sem Link oder unter der Telefonnummer 
0981/468-1030 können sich Interessierte bis 
Dienstag, 08. Februar 2022 anmelden.
Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Ansbach
Kostenfreie, praxisnahe Kurs ANGEBOTE rund um die 
Ernährung und Bewegungsförderung - für Familien mit Kin-
dern von 0-3 Jahren und deren Betreuungspersonen.

Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in Präsenz.

Dinkelsbühl Referentin Magdalena Eißner (Diätassistentin 
für Kinderernährung)
• ONLINE Vortrag Süße Verlockungen - Naschen maßvoll mit 
Genuss, Teil 1 Kooperation mit KoKi Stadt Ansbach Mittwoch 
02.02.22 17:30 – 19:00 Uhr
• ONLINE Praxiskurs Gesunde Snacks to go - kochst Du schon 
oder kaufst Du noch? Teil 2 Kooperation mit KoKi Stadt Ans-
bach, Freitag 04.02.22 9:00 – 12:00 Uhr
• (ONLINE) Praxiskurs Frühstück gut - alles gut Freitag 
25.02.22 9:00 – 12:00 Uhr je nach aktuell gültigen Corona Hygi-
enemaßnahmen in Präsenz in der Schulküche der Landwirt-
schaftsschule Dinkelsbühl mit Kinderbetreuung oder ONLINE.
• ONLINE Vortrag Stillen, Fläschchen und was kommt dann? 
Teil 1 Dienstag 15.03.22 17:00 – 18:30 Uhr
• ONLINE Praxiskurs Babys erster bunter Brei Teil 2 Freitag 
18.03.22 9:00 – 12:00 Uhr
• (ONLINE) Praxiskurs Kleinkindernährung schnell, gesund und 
alltagstauglich Freitag 25.03.22 9:00 – 12:00 Uhr je nach aktuell 
gültigen Corona Hygienemaßnahmen in Präsenz in der Schul-
küche der Landwirtschaftsschule Dinkelsbühl mit Kinderbetreu-
ung oder ONLINE.
• ONLINE Vortrag Vegetarisch ist das gut für mein Kind - was 
muss ich beachten? Dienstag 29.03.22 17:00 – 18:30 Uhr
• (ONLINE) Praxiskurs Regional und saisonal - Frühlingsküche 
up-to-date - vegetarische Varianten Freitag 01.04.22 9:00 – 
12:00 Uhr.
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Wir werden Ihnen dann einen Zugangslink zur Online-Veran-
staltung auf der Plattform MS TEAMS zukommen lassen.
Zudem können Sie sich auf unserer Homepage unter www.ws-
dkb.de über unsere Schule (z. B. Aufnahmemodalitäten, Probe-
unterricht, Bildungsgang, Unterrichtsfächer, Ganztagesbetreu-
ung sowie berufliche und schulische Möglichkeiten nach dem 
Wirtschaftsschulabschluss) informieren.
Sehr gerne stehen Ihnen die Schulleitung und die Beratungs-
lehrkraft auch für ein individuelles Gespräch zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie hierfür bitte bei Bedarf einen Termin.
Ab Montag, 21. Februar 2022 können Anmeldungen für das 
Schuljahr 2022/2023 vorgenommen werden. Auf unserer 
Homepage finden Sie unter „Schulanmeldung“ den Link zur 
Online-Anmeldung.
Andreas Wedler, StD
Stellvertretender Schulleiter

Weihnachtsaktion 
der Grundschule Langfurth-Burk

Wie auch schon in den letzten Jahren hat sich die Grundschule 
wieder an der Aktion der Johanniter „Weihnachtstrucker“ betei-
ligt und pro Klasse ein Paket für hilfebedürftige Menschen 
gepackt.
In der Schule war auch eine Sammelstelle für die Pakete ein-
gerichtet; es wurden 25 Pakete abgegeben und am 14.12.21 
von den Johannitern in der Schule abgeholt. Die ganze Aktion 
wurde - wie schon in den Jahren vorher - wieder vom Elternbei-
rat organisiert. Vielen herzlichen Dank dafür!

Wichtig:
Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden:

- Eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch zur 
Kontrolle des Geburtsdatums

- Bei Alleinerziehenden ein Sorgerechtsbeschluss des Fami-
liengerichts

- Bestätigung des Gesundheitsamtes über notwendige 
Untersuchungen (u.a. die U 9)

- Impfpass
Ihr Kind muss bei der Anmeldung ebenfalls anwesend sein!
Falls Ihr Kind weder evangelisch noch katholisch ist, entscheiden 
Sie bitte zu Hause, ob Ihr Kind am evangelischen oder katho-
lischen Unterricht teilnehmen soll. Ethikunterricht kann an der 
Schule mangels Teilnehmer leider nicht angeboten werden. Soll-
ten Sie Ethikunterricht bevorzugen, müssten Sie unter Umständen 
Ihr Kind für diesen Unterricht an eine andere Schule bringen. Ich 
darf Sie darauf hinweisen, dass Ihr Kind verpflichtet ist, am Religi-
ons- oder am Ethikunterricht teilzunehmen.

Zusammenfassung der Aufnahmebedingungen
Altersrahmen Art der Aufnahme
Kinder, die bis einschließlich
30. Juni 2022 das
6. Lebensjahr vollendet haben:

Die Schulpflicht beginnt 
mit Anfang des Schuljahres 
2022/2023 am 13. Septem-
ber 2022.

Kinder, die in der Zeit vom 01. 
Juli bis einschließlich 30. Sept. 
2022 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben:

Die Kinder durchlaufen 
das Anmelde- und Ein-
schulungsverfahren. Die 
Schule berät und spricht 
eine Empfehlung aus. Die 
Erziehungsberechtigten 
entscheiden, ob das Kind 
2022/2023 schulpflichtig 
wird oder nicht. Sie geben 
bis 08.04.2022 eine schrift-
liche Erklärung ab, wenn 
das Kind erst 2023/2024 
schulpflichtig werden soll.

Kinder, die in der Zeit vom
01. Okt. 2022 bis einschließlich
31. Dez. 2022 das
6. Lebensjahr vollendet haben:

Schulaufnahme auf Antrag 
der Erziehungsberech-
tigen möglich; die end-
gültige Entscheidung 
hat die Schule zu treffen. 
Die Schulpflicht beginnt 
bei Aufnahme auf Antrag 
ebenfalls mit Anfang des 
Schuljahres 2022/2023.

Kinder, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 das 6. Lebensjahr voll-
enden:

Vorzeitige Aufnahme auf 
Antrag - ein Staatlicher 
Schulpsychologe muss 
ein Gutachten fertigen, 
das die Aufnahme befür-
wortet. Die endgültige Ent-
scheidung hat die Schule 
zu treffen. Die Schulpflicht 
beginnt auch in diesem Fall 
mit Anfang des Schuljahres 
2022/2023.

gez. Tanja Stein, Rektorin

Staatliche Wirtschaftsschule Dinkelsbühl
Informationen zum Übertritt an die Staatliche 
Wirtschaftsschule Dinkelsbühl für das Schuljahr 2022/2023
Der für 22. Februar 2022 geplante Informationsabend zum 
Übertritt in die 6., 7. und 10. Jahrgansstufe der Wirtschafts-
schule Dinkelsbühl kann leider nicht in der gewohnten Weise 
stattfinden.
Wir laden deshalb alle Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüle-
rinnen und Schüler aus den Grundschulen, Mittelschulen (ein-
schließlich M-Zug), Realschulen und Gymnasien herzlich zu 
einem Online-Informationsabend am Dienstag, 22.02.2022 ab 
18:00 Uhr ein. Zur Anmeldung senden Sie uns bitte eine E-Mail 
(Betreff: Infoabend) mit Ihrem vollständigen Namen an verwal-
tung@ws-dkb.de. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kontakt: 
Berufliche Oberschule Ansbach 
Pfarrstr. 21/23, Ansbach 
Tel. 0981 97223900 
E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de 
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Dabei berichten Lehrkräfte und Studierende über den Fortbil-
dungsweg, die beruflichen Perspektiven und die Besonderhei-
ten der Triesdorfer Fachakademie im Weißen Schloss. Fragen 
beantworten wir gerne im Chat.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter:
www.fachakademie-triesdorf.bayern.de oder per mail direkt an
poststelle@fak-td.bayern.de.
Den Link zur Teilnahme senden wir Ihnen dann zu.

Gymnasium Carolinum Ansbach
Das Gymnasium Carolinum Ansbach (Reuterstr. 9, 91522 Ans-
bach) stellt die wichtigsten Informationen zum Übertritt, zu 
unserem Tag der offenen Tür am 12.03.2022 und zur Anfor-
derung von Informationsmaterial auf der Homepage www.
gymnasium-carolinum.de zur Verfügung.
Das Gymnasium sprachliche Ausbildungsrichtung kann ab 
der 8. Jahrgangsstufe gewählt werden. Die Aufteilung in unter-
schiedliche Zweige endet nach dem Abschluss der 11. Klasse.
Die Schülerinnen und Schüler können mit Englisch oder Latein 
als erster Fremdsprache beginnen.

Carolinum Ansbach vereint unter seinem Dach drei gymnasiale 
Zweige. Das musische Gymnasium beginnt bereits mit der 5. 
Jahrgangsstufe. Die humanistische und (neu)
Gez. Dr. Petrus Müller, Schulleiter

VDK Burk
Die Jahreshauptversammlung (mit Ehrungen und Wahlen) vom 
VDK Burk wird coronabedingt auf April oder Mai 2022 verscho-
ben.
Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.
Gez.
Schreiber
1. Vorstand

RV ADLER BECHHOFEN
Samstag, den 12.03.2022, 14.00 bis 16.00 Uhr
Radsporthalle Bechhofen, Ansbacher Str. 63
Was wird verkauft:
Fahrräder, Anhänger, Cityroller, Inliner, Longboards/Skate-
boards
Kurz: alles was Räder hat, keinen Motor braucht und fahrtüch-
tig/funktional ist
Anlieferung: 10:00 - 11:30 Uhr
Abholung: 16:30 - 17:30 Uhr
Standgebühren: 3 Euro - zzgl. 10% Verkaufsprovision /
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt!
ES GELTEN DIE 2G REGELN

Platen-Gymnasium Ansbach
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gym-
nasium
Pädagogisches Seminar / Studienseminar für das Lehramt an 
Gymnasien
Bahnhofplatz 15 91522 Ansbach Telefon: 0981 5073
Telefax: 0981 96634
Einladung zum

Tag der offenen Tür
am Samstag, 19. März 2022, von 10:00 bis 13:00 Uhr

Alle Interessierten, insbesondere Kinder, die an das Gym-
nasium übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu 
eingeladen, sich bei einem Rundgang durch die Schule über 
die vielfältigen Angebote unserer Fachbereiche zu informie-
ren. Schulleitung, Lehrerkollegium, Elternbeirat und Schüler-
mitverantwortung freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für 
Gespräche und Fragen zur Verfügung.
Sofern der Tag der offenen Tür pandemie-bedingt nicht statt-
finden kann, sind alle Interessierten dazu eingeladen, unsere 
Homepage zu besuchen. Unter www.platen-gymnasium.de 
informieren wir zum Übertritt an das Platen-Gymnasium sowie 
über die vielfältigen Angebote und unser schulisches Leben. 
Für eventuelle Fragen steht die Schulverwaltung gerne auch 
telefonisch oder per E-Mail (PlatenGymnasium@t-online.de) zur 
Verfügung.
Jochen Heldmann, Direktor

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 

 

 

 

23.02.2022 um 19:00 Uhr 
Online-Infoveranstaltung  

zum Übertritt in die  
5. Jahrgangsstufe der Realschule 

 
 Anmeldung zur Online-Infoveranstaltung:  
    www.realschule-feuchtwangen.de 

 
Auf unserer Homepage finden Sie die 

wesentlichen Informationen zum Übertritt 
vom 07.03.  25.03.2022 auch als Video. 

Realschule
 

 

Moderner, zeitgemäßer Unterricht und ein 
buntes Schulleben  das macht die JGS aus! 

 
 
 Telefon: 09852/ 25 64    
 Email:    schulleitung@realschule-feuchtwangen.de 
 

Infoangebote 
der Fachakademie Triesdorf
Die Fachakademie Triesdorf bietet für Hauswirtschafter/Haus-
wirtschafterinnen, Köche/Köchinnen, Hotelfachfrauen/Hotel-
fachmänner und weitere vergleichbare Berufe die Fortbildung 
zum Betriebswirt/zur Betriebswirtin für Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement an.  
Am Samstag, 5. Februar 2022 um 10.00 Uhr und 
am Donnerstag, 10. Februar 2022 um 19.00 Uhr 
werden dazu Online-Infoveranstaltungen angeboten.

Wie Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl schützen 
können, erfahren Sie bei uns.

Und weg isses …

www.polizei-beratung.de
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Termine Februar 2022 
der Evang.-Luth. KG Burk
Sonntag, 6. Februar 4. So. v.d. Passionszeit
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Weber und Bert Gruen-

berg an der Orgel
Sonntag, 13. Februar Septuagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Schiling und Viktoria Fritz 

an der Orgel, gleichzeitig Kindergottesdienst
Mittwoch, 16. Februar
19.30 Uhr KV-Sitzung
Sonntag, 20. Februar Sexagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Schiling und Lisa Beck 

am E-Piano
19.00 Uhr Momento mit Pfrin. Anna Schuh und Momento-

band
Urlaub Ehepaar Schiling vom 28. Febr. bis 6. März
Vertretung: Pfr. Weber, Tel.-Nr. 340
Sonntag,27. Februar Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, mit Pfarrerin Schi-

ling und Lisa Beck am E-Piano, gleichzeitig Kin-
dergottesdienst

Altpapiersammlung der 
ev. Kirchengemeinde Burk
Der nächste Sammeltermin ist am Samstag 05.02.2022 von 
10.00 bis 11.30 Uhr an der Gewerbehalle Bechtloff ca. 200 m 
neben dem Wertstoffhof.
Es können Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Telefonbü-
cher abgegeben werden. Dieses Altpapier bitte gebündelt oder 
in Kartons anliefern. Sonstiges Papier, Verkaufsverpackungen 
und Bücher dürfen wir nicht mehr sammeln, da sie vom Verwer-
ter nicht abgenommen werden.
vielen Dank
Ihre Kirchengemeinde

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wieseth
Gottesdienste:
4. Sonntag vor der Passionszeit, 6. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst, KR Reutter und Kindergottesdienst
Septuagesimä, 13. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Gölkel
Donnerstag, 17. Februar
15 Uhr Seniorenkreis-Gottesdienst siehe unter Senioren-

kreis
Sexagesimä, 20. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst, Lektor Schachner und Kindergottes-

dienst
Estomihi, 27. Februar
10 Uhr Gottesdienst, Pfr. Nagel

Veranstaltungen
Eltern-Kind-Gruppe
Für Eltern mit Kindern im Alter von 0 – 4 Jahren
jeweils von 9 – 10.30 Uhr im Gemeindehaus, es gilt die 
2G-Regel
Dienstag, 8. Februar
Dienstag, 22. Februar
Ansprechpartnerin und nähere Informationen bei Jessica Fug-
mann, Tel.: 09822/602 9380

Seniorenkreis - Gottesdienst in der Kirche
Donnerstag, 17. Februar, 15 Uhr
„Jahreslosung 2022 und Valentinstag – Brauchtum“

Impressum
Amts- und Mitteilungsblatt 

Gemeinde Burk
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Burk erscheint 
monatlich jeweils zum letzten Mittwoch des Monats und 
wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Ver-
breitungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Burk Georg Held,  

Am Kirchplatz 4, 91596 Burk
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 
 zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte 
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf 
hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith Wittich-
Scholl, Michael Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.

Suche altes Moped, Motorrad,
Roller wie Vespa Zündapp Hercu-
les Kreidler BMW NSU Horex auch
defekt, zerlegt, rostig, lange
gestanden. Bitte alles anbieten
0160/93883574

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden.
Nachhilfestunden.
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Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Tolle Angebote
vom 12. Januar bis 12. Februar

Blüh- und Grünpflanzen
für Ihr Zuhause.

Z. B. Grünpflanzen-Mix 
Topf 50 cm (T17) für 10 €. 

 
Und jeder Kunde erhält  
einen Frühlingsgruß!

Bestellen Sie in unserem Onlineshop und sichern 
Sie sich 5 € Rabatt mit dem Gutscheincode

gültig auf Ihre Erstbestellung vom 12.1. bis 12.2.2022

Kostenloser Kundendienstservice!

Jetzt NEU - absolut KABELLOS - Saugen und  
wischen in einem Arbeitsgang und bis zu 216,- Euro sparen! 

2. Akku geschenkt! Aktion gültig bis 27.03.2022

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Risiko Vitamin-B12-Mangel
(djd-k). Es ist allseits bekannt, 
dass unser Körper Vitamine 
braucht. Weniger jedoch, wel-
che Folgen ein unerkannter 
Mangel haben kann. Ein 
Vitamin-B12-Defizit kann 
schlimmstenfalls die Nerven-
stränge in unserem Rücken-
mark schädigen, aber auch 
depressive Verstimmungen 
und Gedächtnisstörungen 
verursachen. Dass ein Man-
gel häufig erst spät erkannt 
wird, liegt daran, dass er sich 
anfangs oft durch Müdigkeit 

und Erschöpfung äußert. Weil 
diese Symptome jedoch vielfäl-
tige Ursachen haben können, 
wird häufig nicht sofort an ein 
Vitamin-B12-Defizit gedacht. 
Dabei lässt sich dieses durch 
ausreichend hoch dosierte Vi-
tamin-B12-Arzneimittel aus der 
Apotheke wie B12 Ankermann 
ausgleichen. Eine Unterversor-
gung kann durch vegetarische 
Ernährung entstehen, aber 
auch durch bestimmte Medika-
mente und Erkrankungen.

Wandern zwischen Kapellen und Seen
(djd-k). Ellwangen an der Jagst 
ist ein schönes Reiseziel für den 
Wanderurlaub. Von der char-
manten Stadt aus führt ein Netz 
gut ausgebauter Wanderwege 
in die herrlichen Landschaf-
ten der Schwäbischen Ostalb. 
Und auch das Städtchen selbst 
ist mit seinen zahlreichen Bau- 
und Kunstschätzen wie das 
fürstpröpstliche Schloss eine 
Entdeckung wert. Natur- und 
Kulturerlebnisse lassen sich 
beispielsweise auf dem 12 Ki-

lometer langen Kapellenweg 
miteinander verbinden. Die 
Rundtour führt Wanderer von 
der prächtigen Wallfahrtskirche 
Schönenberg durch die herr-
liche Hügellandschaft der Ell-
wanger Berge zu sehenswerten 
Kirchen und Kapellen wie die 
St. Ursula Kapelle in Stocken, 
die Sebastianskapelle in Eigen-
zell oder die spätromanische 
Basilika St. Vitus in Ellwangen. 
Infos gibt es unter www.ellwan-
gen.de.
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Denn nirgends auf der Welt gibt es eine solche Brauereien-Land-
schaft, wie sie sich in Bamberg und seinem Landkreis ausbreitet. 
Insgesamt werden hier rund 500 verschiedene Biere von den 
etwa 70 klein- und mittelständischen Privatbrauereien eingebraut!

Zehn der im Jahre 1818 existierenden 65 Brauereien befinden 
sich heute noch im Stadtbereich. Diese zehn Braustätten pro-
duzieren allein schon mehr als 50 verschiedene Biere, die darauf 
warten, vom angehenden „Connaisseur“ entdeckt zu werden.

So erwartet den Bierliebhaber in Bambergs Brauereiwirtschaften 
eine schier unglaubliche Vielfalt an köstliche Varietäten: stets 
quellfrisch ausgeschenkt werden ober- und untergärige, helle und 
dunkle, hopfig herbe und rauchig malzige, leichte und starke - 
ganz einfach einmalig charaktervolle Biertypen. Unter diesen ist 
das Bamberger Rauchbier sicherlich das bekannteste im In- und 
Ausland. 

Im Bamberger Land laden über 60 weitere Brauereien mit mehr 
als 300 Bieren in ihre Gaststuben zum Besuch ein. Die Vielfalt 
des Angebotes lässt jedenfalls keine Wünsche offen und geizt 
auch nicht mit speziellen jahreszeitlichen Spezialitäten wie Fasten, 
Bock- oder Kellerbieren. 
TreffpunktDeutschland.de/bamberg

Einfach  
QR-Code scannen. 
App installieren.  
Los gehts.

Noch mehr Tipps in der  
Treffpunkt Deutschland 
App und im Web

www.treffpunktdeutschland.de

Brauerei Rauchbier. Quelle: BAMBERG Tourismus & Kongress Service 

Alle Tipps auch zu finden unter treffpunktdeutschland.de/unseretipps 
Auf Grund von Corona sind alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Unser neue Reisemagazin Reihe 
WILLKOMMEN IN... 
Auch vor Ort, am Urlaubsziel wollen wir die Reisenden mit unserem 
neuen Reisemagazinen „WILLKOMMEN IN...“ begleiten. Im Ideal-
fall findet der Gast in seinem Hotelzimmer auf seinem Bett bereits 
die aktuelle Ausgabe und bekommt sofort Antworten auf die Frage 
„Und, was machen wir jetzt?“ 
Anfang April werden die Ausgaben für Ansbach, Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Nürnberg und Würzburg für die Saison 
Frühling/Sommer 2022 erscheinen. Als PDF und ePaper kann man 
jetzt schon die Winter Ausgabe für die Regionen Nürnberg und 
Würzburg digital lesen. 

TreffpunktDeutschland.de/reisemagazine

Schleuse Nr. 94 - Historische Schleuse 
 Fotograf: Detlef Danitz

Eggolsheim 
Erholung pur, ein Geheimtipp 
für Wanderer und Radfahrer, 
für Naturliebhaber und Genie-
ßer hervorragender fränkischer 
Gastronomie. Eggolsheim 
bietet in seinen Fluren und der 
Umweltstation Liasgrube die Be-
gegnung mit unterschiedlichster 
Flora und Fauna.   
TreffpunktDeutschland.de/ 
eggolsheim

Panorama Markt Zell a. Main  
© Markt Zell a. Main

Zell am Main 
Im Zeller Altort gibt es viel zu 
sehen. So z. B. die Zeller Wein-
händlerhäuser, das Wassermu-
seum und den Kulturkeller, den 
Bürgerbräustollen, die Rosen-
baumsche Laubhütte und das 
Areal des ehemaligen Klosters 
Unterzell  
TreffpunktDeutschland.de/ 
zell-am-main

Archäologie Mu-
seum und Museum 
für Grenzgänger 
Ungezählte Exponate künden 
von der Frühgeschichte bis 
heute. In der „Schranne“ – dem 
Archäologischen Museum Bad 
Königshofen – sind seltene 
Funde aus der Zeit um 4.500 v. 
Chr., Bodenfunde aus der rö-
mischen Kaiserzeit, dem hohen 
Mittelalter sowie originalgetreue 
Nachbauten von Gräbern 

aus der Hallstattzeit (700-500 
v. Chr.) zu besichtigen. Im 
ehemaligen Salzhaus, einem 
Teilgebäude der „Schranne“, 
präsentiert sich das „Museum 
für Grenzgänger“. Es ist mit 
Exponaten und Zeitzeugen aus 
der Zeit vor der Grenzöffnung 
zur ehemaligen DDR bestückt. 
Außerdem wird Kultur und 
Brauchtum in Franken und 
Thüringen aufgearbeitet.  
 
TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-koenigshofen

Skane Kallbad  © Lisawikstrand / Lieb Management GmbH

BAMBERGS BIER  
& BRAUEREIEN
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VR-ImmoService Immobilien-Tipp

Wird eine Immobilie vererbt, gibt es meistens 
nicht den Alleinerben, sondern eine Erben- 
gemeinschaft. Rechtsanwalt und Immobilien- 
experte Sven Johns empfiehlt dazu: „Zu Beginn 
steht die Frage nach dem Immobilienwert. Der 
erste Weg sollte also zum Immobilienmakler 
bzw. Sachverständigen führen, um den Immobi-
lienwert zu ermitteln – und zwar nicht nur grob. 
Man kann natürlich auch im Internet recherchie-
ren oder sich Vergleichsimmobilien ansehen. 
Das nützt aber nichts, wenn ein Unterschied 

von 50.000 Euro in der Auseinandersetzung von 
mehreren Erben bedeutet, dass einer der Erben 
den anderen so viel mehr auszahlen müsste, 
wenn er die Immobilie behalten will.“

Benötigen Sie ein Wertgutach-
ten oder professionelle Unter-
stützung bei der Veräußerung 
einer geerbten Immobilie?  
Kontaktieren Sie uns!  
Wir beraten Sie gern.

Gerhard Blank • GF VR-ImmoService GmbH • zert. Sachverständiger ZIS
Promenade 17 • 91522 Ansbach • Tel. 09 81 / 487 448 0  
info@vr-immoservice-ansbach.de • https://vr-immo-ansbach.de/beratung-erbe

Schwierigkeit: geerbte immobilie aufteilen

Weihnachten

• Garten- und Landschaftsbau
• Pflasterarbeiten
• Tiefbau/Erdarbeiten
• Holz- und Bautenschutz

• Haus- und Außenanlagen-
   Service
• Kran-/Maschinenservice,
   UVV und Montagen

Web: www.Funke-Dienstleistungen.de

Mail: info@Funke-Dienstleistungen.de
91572 Bechhofen
Mobil: 0171/7551855

... oder besuchen Sie unseren Fachhändler vor Ort.

Rollladen
 Jalousien

Fliegengitter

 Markisen

J e t z t  W i n t e r r a b a t t e
Neueröffnung ab 4.Februar 2022

Unsere Eröffnungsangebote
(gültig am 4. und 5. Februar)

Leberkässemmel    1,20 €/Stück

Frische, fränkische Bratwürste  9,50 €/kg

Salami hausgemacht    1,70 €/100g

Landschinken     1,70 €/100g

Wir freuen uns auf Sie,

Ihre Metzgerei Albrecht

www.metzgerei-albrecht.de
Hauptstr. 12, 91632 Wieseth

Obergruber
B e s t a t t u n g e n

Erd-, Feuer-, See-, Ruhewald

91572 Bechhofen  •  Wiesethgrund 11 

%  0 98 22/51 18 
Mobil  01 70/9 64 56 88 

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

Akazienstraße 25
91522 Ansbach

Tel. 0981 9392791-0
www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

NIEDERLASSUNG ANSBACH


